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Sehr	geehrter	Herr	Harter,		
sehr	geehrte	Damen	und	Herren	vom	Planungsamt	der	Stadt	Essen,	
	
	
hiermit	widerspreche	ich	der	geplanten	Aufhebung	des	Bebauungsplans	298	„Girardetstr.“,	
gemäß	Bekanntmachung	vom	05.10.2020	im	Amtsblatt	der	Stadt	Essen	Nr.	41/2020.		
	
Ich	bin	gegen	die	Aufhebung	des	Bebauungsplanes	298	„Girardetstr.“,	weil	er	nur	erfolgen	
soll,	um	südlich	angrenzend	ein	neues	Wohngebiet	an	der	Wittekindstraße	zu	errichten,	das	
für	den	Stadtteil	Rüttenscheid	unzumutbare	Auswirkungen	auf	die	Umwelt,	das	Klima,	den	
Verkehr	und	die	Überlastung	der	sozialen	Infrastrukturen	bewirken	würde.	Der	bestehende	
Bebauungsplan	 hat	 eine	 wichtige	 Funktion	 für	 die	 Sicherung	 von	 Arbeitsplätzen	 in	
Rüttenscheid;	er	hat	sich	nicht	durch	Realisierung	seiner	Zielsetzungen	erübrigt.	
	
Mit	freundlichen	Grüßen	
	
Karin	Musterfrau	
Musterstraße	sowieso	
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